






(3) Wer durch Nichtbeachtung der Vorschriften dieser Satzung, die Erhöhung der Abwasserabgabe
nach dem Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer
(Abwasserabgabengesetz - AbwAG) in der jeweils geltenden Fassung verursacht, hat der Gemeinde
den erhöhten Betrag der Abwasserabgabe zu erstatten.

(4) Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner.

(5) Bei Überschwemmungsschäden als Folge von
a) Rückstau in der öffentlichen Abwasseranlage, z. B. durch Hochwasser, Wolkenbrüche,
Frostschaden oder Schneeschmelze,
b) Betriebsstörungen, z. B. Ausfall eines Pumpwerkes,
c) Behinderungen des Abwasserabflusses, z. B. bei Kanalbruch oder Verstopfung,
d) zeitweiliger Stilllegung der öffentlichen Abwasseranlage, z. B. bei Reinigungsarbeiten

im Straßenkanal oder Ausführung von Anschlussarbeiten,

hat der Grundstückseigentümer einen Anspruch auf Schadenersatz nur, soweit die eingetretenen
Schäden von der Gemeinde schuldhaft verursacht worden sind.

Ersatzansprüche sind innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten seit Kenntnis des Schadens
bei der Gemeinde geltend zu machen und, falls diese ablehnt, innerhalb einer Ausschlussfrist von
zwei Monaten gerichtlich weiter zu verfolgen. Außerdem hat der Grundstückseigentümer die

Gemeinde von allen Ersatzansprüchen freizustellen, die andere deswegen bei ihr geltend machen.

§27
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach §111 Abs. 2 Landeswassergesetz handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
entgegen

1. §9 Abs. 1 dieser Satzung Abwasser oder sonstiges Wasser der öffentlichen
Abwasseranlage zuleitet (Ausschluss des Benutzungsrechts);

2. §9 Abs. 2 dieser Satzung Abwasser mit falscher Beschaffenheit einleitet;
3. die in § 9 Abs. 3 dieser Satzung genannten Stoffe einleitet
4. §9 Abs. 9 dieser Satzung Kraftfahrzeuge oder Fahrzeugteile wäscht;
5. §9 Abs. 4 dieser Satzung Stoffe einleitet deren Schadstoffgehalt über der in der Anlage zu

dieser Satzung genannten Grenzwerte liegt;
6. §9 Abs. 12 dieser Satzung Abwasser verdünnt, um Einleitungsverbote zu umgehen oder

Einleitungswerte zu erreichen;
7. §10 Abs. 1 dieser Satzung sein Grundstück nicht oder nicht umgehend an die öffentlichen

Abwasseranlagen anschließt;
8. §10 Abs. 2 dieser Satzung sein Abwasser nicht oder nicht vollständig der öffentlichen

Abwasseranlage zuführt;
9. §13 Abs. 1 dieser Satzung die erforderliche Anzeige oder Abnahme nicht durchführt oder die

erforderliche Genehmigung nicht einholt,

10. §13 Abs. 3 dieser Satzung ohne Einwilligung der Gemeinde und vor Erteilung einer
Genehmigung mit der Herstellung oder Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage
beginnt;

11. § 13 Abs. 2 dieser Satzung die Entwässerungsanlage nicht entsprechend der anerkannten
Regeln der Technik oder der Genehmigung herstellt;

12. § 15 Abs. 2 dieser Satzung den Grundstücksanschluss verändert und/oder überbaut oder
verändern und/oder überbauen lässt oder diesen beschädigt;

13. §16 Abs. 2 und 8 die Entwässerungsanlage seines Grundstücks nicht ordnungsgemäß
betreibt,
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14. §17 dieser Satzung den Beauftragten der Gemeinde nicht ungehindert Zutritt zu allen Teilen
der Entwässerungsanlagen auf dem Grundstück gewährt;

15. §17 Abs. 5 dieser Satzung nicht die zur Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage
erforderlichen Auskünfte erteilt oder diese Auskünfte nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig erteilt;

16. § 23 dieser Satzung die öffentliche Abwasseranlage betritt oder sonstige Maßnahmen an ihr
vornimmt;

17. §19 dieser Satzung den Beauftragten der Gemeinde keinen Zutritt zu ihrem Grundstück und
Räumen gestattet;

18. §20 dieser Satzung das Anbringen und Verlegen von Leitungen auf ihrem Grundstück nicht
zulässt;

19. § 9 Abs. 14 und § 24 dieser Satzung seinen Anzeigepflichten nicht oder nicht unverzüglich
nachkommt;

20. § 25 dieser Satzung die Herrichtung oder Beseitigung von Altanlagen unterlässt.

(2) Ordnungswidrig nach § 134 Abs. 5 Gemeindeordnung handelt, wer dem Anschluss- und
Benutzungszwang nach den §§ 8, 9 und 10 dieser Satzung zuwiderhandelt.

(3) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können mit einer Geldbuße bis zu 50.000,00 EURO und
Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 2 können mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 EURO geahndet
werden. Diese soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus der Ordnungswidrigkeit hat,
deutlich überschreiten. Eine zusätzliche und darüberhinausgehende Ausschöpfung des geldwerten
Vorteils des Verwaltungsunrechts bleibt davon ebenso unberührt wie die Möglichkeit der Gemeinde,
Schadensersatzansprüche geltend zu machen oder ggf. die Einleitung eines strafrechtlichen
Ermittlungsverfahrens zu beantragen.

(4) Für das Ordnungswidrigkeitsverfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten in der jeweils geltenden Fassung.

§28
Datenschutz und Datenverarbeitung

(1) Zur Ermittlung der Verpflichteten und Berechtigten nach dieser Satzung ist die Erhebung
folgender Daten durch die Gemeinde nach dem Schleswig-Holsteinisches Gesetz zum Schutz
personenbezogener Daten (Landesdatenschutzgesetz - LDSG) vom 02.05.2018 (GVOBI. S. 162)
und der Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und
Rates vom 27.4.2016: Amtsblatt L 119 vom 04.05.2016, S. 1, ber. Amtsblatt L 314 vom 22.11.2016,
S. 72, Amtsblatt L 127 vom 23.5.2018, S. 2), in der Jeweils geltenden Fassung, zulässig:

Daten werden erhoben über

a) Name, Vorname(n), Anschrift des/der Berechtigten oder Verpflichteten,
b) Name und Anschrift eines evtl. Handlungs- oder Zustellbevollmächtigten,
c) Name und Anschrift des/der Erbbauberechtigten,
d) Für mögliche Erstattungen die Bankverbindung von a) bis c),
e) Grundstücksgröße,
f) Bezeichnung im Grundbuch (Flurstücksnummer, Flur, Gemarkung, Bestandsblattnummer),
g) Wohnungs- und Teileigentumsanteil,
h) Lage des Grundstücks nach straßenmäßiger Zuordnung,
i) die überbaute und befestigte Grundstücksfläche,
j) die Lage der Grundstücksentwässerungseinrichtung insbesondere der Übergabeschächte,

durch Mitteilung oder Übermittlung auch weiterer vorhandener personenbezogener Daten, soweit sie
nach dieser Satzung erforderlich sind, von
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1. Meldedateien der zuständigen Meldebehörden,
2. Grundsteuerdatei der zuständigen Steuerabteilung,
3. Grundbuch des zuständigen Amtsgerichts,
4. Unterlagen aus der Prüfung des gemeindlichen Vorkaufsrechts,
5. Unterlagen der zuständigen Bauaufsichtsbehörde,
6. Gewerberegisterdateien,
7. Kanalkataster,
8. Daten der Katasterämter und
9. Grundstückskaufverträgen.

(2) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angabe der Verpflichteten und Berechtigten
und von Daten, die nach Absatz 1 anfallen, ein Verzeichnis der Verpflichteten und Berechtigten mit
den nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen. Diese Daten dürfen nur zum Zwecke dieser
Satzung verwendet und weiterverarbeitet werden.

(3) Der Einsatz technikunterstützter Informationsverarbeitung ist zulässig.

§29
Ubergangsregelung

(1) Die vor Inkrafttreten dieser Satzung eingeleiteten Genehmigungsverfahren werden nach den
Vorschriften dieser Satzung weitergeführt.

(2) Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die Anschlussvoraussetzungen gegeben sind und
das Grundstück noch nicht an eine öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der
Anschlussantrag gern. § 12 dieser Satzung spätestens drei Monate nach ihrem Inkrafttreten
einzureichen.

§30
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abwassersatzung vom 14.11.2005
außer Kraft.

Diese Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist zu veröffentlichen.

Ostenfeld, den 01.12.2025

Die Büraermeisterin

Eva Maria-Kühl
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Seite 21 von 24



Anlage zur Satzung der Gemeinde über die Abwasserbeseitigung (Allgemeine
Abwasserbeseitigungssatzung - AAS): Grenzwerte gem. § 9 Abs. 4

Die Grenzwerte der Beschaffenheit und der Inhaltstoffe von Schmutzwasser, die in der Regel vorder
Einleitung in die öffentlichen Abwasseranlagen einzuhalten werden müssen, wurden gemäß den
Forderungen nach § 8 Abs. 2 und 3 der Satzung festgelegt. Dabei wurde unterstellt, dass bei der
Einleitung in die öffentlichen Abwasseranlagen die eingeleiteten Teilströme insgesamt
parameterbezogen etwa 10 % des Gesamtkläranlagenzulaufes nicht überschreiten. Bei
Überschreitungen ist im Einzelfall zu prüfen, ob die Forderungen erfüllt werden können; ggfs. sind
weitergehende Maßnahmen erforderlich.

Die nachfolgend genannten Grenzwerte für gefährliche Stoffe gelten nur für die Einleitungen, für die
keine Anforderungen nach dem Stand der Technik bzw. an das Abwasser vor der Vermischung in
den Anhängen zur Abwasserverordnung bzw. Rahmen-AbwasserVwV enthalten sind. In allen
anderen Fällen gelten die Anforderungen nach dem Stand der Technik bzw. an das Abwasser vor
der Vermischung in den o.g. Anhängen soweit sie von der zuständigen Behörde in
Einleitungsgenehmigungen/Eriaubnissen umgesetzt sind.

Ein Unterschreiten der genannten Grenzwerte kann die Gemeinde fordern, wenn dies mit Rücksicht
auf die Zusammensetzung des Abwassers in den öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen oder im
Hinblick auf die von ihr beim Einleiten des Abwassers in ein Gewässer einzuhaltenden
wasserrechtlichen Anforderungen erforderlich ist. Ebenfalls kann eine Begrenzung der
Schadstofffracht erforderliche werden, z. B. für Schwermetalle zur Sicherung der
Klärschlammentsorgung.

Die genannten Grenzwerte für gefährliche Stoffe beziehen sich auf das Abwasser der
Einleitungsstelle in die öffentlichen Abwasseranlagen. Es ist unzulässig, Abwasser zu verdünnen, um
Einleitungsverbote zu umgehen oder die Einleitungswerte zu erreichen.

Die Anforderungen dieser Anlage gelten für neu zu errichtende Anlagen mit Inkrafttreten der
Satzung. Bereits genehmigte Einleitungen sind innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der Satzung
an diese Anforderungen anzupassen.

Parameter/Stoff/Stoffgruppe Bestimmungsverfahren
u. DEV-Nr.

Grenzwert

1. Temperatur (Stichprobe)
2. pH-Wert (Stichprobe)
3. absetzbare Stoffe (soweit nicht
bereits durch § 8
ausgeschlossen):
a) biologisch abbaubar
b) biologisch nicht abbaubar, z.
B. hlydroxide der unter Metalle
und Metalloxiden genannten
Metalle
4. Bei Umgang mit
asbesthaltigem Material:
abfiltrierbare Stoffe:
5.CSB
6. CSB/BSBS-Verhältnis
7. verseifbare Fette und öle
(schwerflüchtige, lipophile Stoffe)
8. Kohlenwasserstoffe:

DIN 38404 - (C4)
DIN 38404 - (C5)
DIN 38409-9 (H9)
Absetzzeit: 0,5 Stunden

DIN 38409-56 (H56)

bis 35° C
6,5-10

10,0ml/l
0,3 ml/1

30 mg/1

<= 2.000 mg/1
< 3:1
300 mg/1
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a) direkt abscheidbar
b) soweit eine über die
Abscheidung gemäß 8.a)
hinausgehende Entfernung
erforderlich ist:
Kohlenwasserstoffe gesamt
(KW ges.)
9. halogenierte
Kohlenwasserstoffe:
a) Summe leichtflüchtige
halogenierte
Kohlenwasserstoffe (LHKW)
(*2), Z.B. 1,1,1 -
Trichlorethan,
Tetrachlorethen,
Trichlormethan,
Trichlorethen, Dichlormethan
b) adsorbierbare organische
Halogenverbindungen (AOX)
10. Aromatische
Kohlenwasserstoffe (BTXE)
11. Polyzyklische
aromatische
Kohlenwasserstoffe PAK
12. anorganische Stoffe:
Antimon (Sb) (*3)
Arsen (As)
Blei (Pb)
Cadmium (Cd) (*4)
Chrom VI (Cr VI)
Chrom, gesamt (Cr)
Cobalt (Co)
Kupfer (Cu)
Nickel (Ni)
Quecksilber (Hg)
Zink (Zn)
Zinn (Sn)
13. anorganische Stoffe
(gelöst):
Stickstoff aus Ammonium
und Ammoniak (NH4-N +
NH3-N)
Stickstoff aus Nitrit (N02-N)
Cyanid, leicht freisetzbar (CN)
Fluorid (F)
Phosphor, gesamt
Sulfat (S042-) (*5)
Sulfid (S2-), leicht freisetzbar
(*6)
14. Phenolindex,
wasserdampfflüchtig
15. Farbstoffe

16. Organische halogenfreie
Lösemittel (z. B. Benzol und
Derivate)

DIN 1999 u. DIN EN 858
DIN EN ISO 9377-2 (H53)

DIN EN ISO 10301 (F4)

DIN EN ISO 9562 (H14)

DIN 38407-F9

DIN EN ISO 17993

DIN EN ISO 11885 (E22)
DIN EN ISO 11885 (E22)
DIN EN ISO 11885 (E22)
DIN EN ISO 11885 (E22)
DIN EN ISO 10304-3 (D22)
DIN EN ISO 11885 (E22)
DIN EN ISO 11885 (E22)
DIN EN ISO 11885 (E22)
DIN EN ISO 11885 (E22)
DIN EN 1483 (E12)
DIN EN ISO 11885 (E22)
DIN EN ISO 11885(E22)

DIN EN ISO 11732 (E23)

DIN EN ISO 10304-1 (D20)
DIN 38405-13(D13-2)
DIN 38405-5 (D4)
DIN EN ISO 11885 (E22)
DIN EN ISO 10304-1 (D20)
DIN 38405-27 (D27)

DIN 38409 (H 16-2) (*1)

Nur in einer so niedrigen
Konzentration, dass der
Vorfluter nach Einleitung des
Ablaufes einer mechanisch-
biologischen Kläranlage nicht
mehr gefärbt erscheint.

DIN EN 1484 (H3)

20 mg/1
100mg/l

0,5 mg/1, Fracht: 4 g/h

1,0mg/l, Fracht: 10g/h

0,1 mg/l

0,05 mg/1

0,5 mg/1
0,5 mg/1,
1,0mg/l,
0,5 mg/1,
0,2 mg/1,
1,0mg/l,
2,0 mg/1
1,0mg/l,
1,0mg/l,
0,1 mg/l,
5,0 mg/1
5,0 mg/t

100mg/l

10mg/l
1,0mg/l
50 mg/1
50 mg/1
600 mg/1
2,0 mg/1

100mg/l

Fracht: 1 g/h
Fracht: 8 g/h
Fracht: 0,4 g/h
Fracht: 8 g/h
Fracht: 8 g/h

Fracht: 12g/h
Fracht: 6 g/h
Fracht: 0,1 g/h

10g/lalsTOC
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(* 1) je nach Art der phenolischen Substanz kann dieser Wert erhöht werden; bei toxischen und
biologisch abbaubaren Phenolen muss er jedoch wesentlich verringert werden. Der Wert gilt für
halogenfreie phenolische Verbindungen. Ergeben substanzspezifische Analysen, dass halogenierte,
insbesondere toxische und biologisch schwer abbaubare Phenole vorhanden sind, sind hierfür im
Einzelfall gesonderte Grenzwerte festzulegen.

(*2) In begründeten Fällen (siehe Anforderungen derAbwasserverordnung mit Anhängen) ist zu
prüfen, ob im Abwasser weitere leichtflüchtige, chlorierte Kohlenwasserstoffe, wie z. B.
Tetrachlormethan, 1,1-Dichlorethan, 1,2-Dichlorethan, 1,1,2-Trichlorethan, 1,1-Dichlorethen, cis-und
trans-1,2-Dichlorethen, 1,2-Dichlorpropan, 1,3-Dichlorpropan, cis- und trans-1,3-Dichlorpropen,
1,1,2,2-Tetrachloethan oder Hexachlorethan enthalten sind. Bei positivem Befund sind diese Stoffe in
die Summenbildung einzubeziehen.

(*3) Im Einzelfall sind auftretende Probleme des Indirekteinleiters mit der Einhaltung dieses Wertes
im Einvernehmen mit der Gemeinde zu lösen. Eine denkbare Lösung besteht in einer Anpassung des
Wertes auf der Grundlage einer gutachterlichen Bilanzierung im Sinne der 17. BlmSchV, wenn der
Klärschlamm der Verbrennung zugeführt wird.

(*4) Bei diesem Wert können auch bei Abwasseranteilen von weniger als 10 % vom
Gesamtkläranlagenzulauf der Grenzwert der Klärschlammverordnung und/oder der Schwellenwert
des Abwasserabgabengesetzes überschritten werden.

(*5) Unter Berücksichtigung der Vermischung im Kanalnetz sind höhere Konzentrationen zulässig
(Einzelfallregelung im Rahmen einer Ausnahmeregelung oder eines öffentlich-rechtlichen Vertrages,
in welchem ggfs. eine Kostenübernahme für Sanierung und Kontrolle geregelt sind).

(*6) Einleitungskonzentrationen bis 2 mg/1 verursachen erfahrungsgemäß keine Probleme, sofern das
Abwasser in den öffentlichen Abwasseranlagen ausreichend mit Sauerstoff versorgt, pH-neutral bis
alkalisch und nicht wärmer als 20°C ist. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, können
Arbeitssicherheits-, Geruchs-, und Korrosionsprobleme durch Schwefelwasserstoffemissionen
auftreten. Diese werden aber häufig nicht durch sulfidhaltige Einleitungen, sondern durch
Sulfatreduktion und/oder Zersetzung schwefelhaltenger organischer Verbindungen im Kanal
verursacht.
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